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Reglement der Männerriege Beringen 
 

 

1. Die Männerriege Beringen bildet eine selbst verwaltete Riege des Turnvereins Berin-

gen und gehört dem Schaffhauser Turnverband an. Sie bezweckt durch regelmässige 

Turnstunden die Gesundheit der Mitglieder zu heben, sowie die Geselligkeit und die 

Kameradschaft zu pflegen. 

 

 

2. Die Mitglieder der Männerriege Beringen sind im Turnverein Beringen den Passivmit-

gliedern des Turnvereins Beringen gleichgestellt, bezahlen jedoch keinen Jahresbei-

trag. Sie verpflichten sich, den Turnverein Beringen in jeder Beziehung zu unterstüt-

zen. 

 

 

3. Die Männerriege besteht aus 

 

• Aktivmitgliedern 

 

Personen, welche an den sportlichen und/oder gesellschaftlichen Aktivitäten der 

Männerriege Beringen teilnehmen. 

 

• Passivmitgliedern 

 

Passivmitglieder sind Personen, welche die Interessen der Männerriege Berin-

gen unterstützen und jährlich einen von der Generalversammlung festgelegten 

Beitrag leisten. 

 

Sie nehmen weder an den sportlichen noch gesellschaftlichen Aktivitäten der 

Männerriege Beringen teil. Sie sind eigentlich Sponsoren des Vereins. Sie sind 

willkommen an der Generalversammlung der Männerriege und dürfen gerne zwi-

schendurch auch einmal an einem anderen Programmteil mitmachen. Falls sie 

eine regelmässige Teilnahme wünschen, werden sie gerne als Aktivmitglieder in 

die Männerriege aufgenommen. 

 

• Freimitgliedern 

 

Mitglieder, welche das 60. Altersjahr erreicht haben, während mindestens zehn 

Jahren als Aktivmitglied der Männerriege angehören, ihren Verpflichtungen 

nachgekommen sind und nicht mehr am Turnbetrieb teilnehmen. 

 

 

4. Beitritts- und Austrittserklärungen sind dem Vorstand der Männerriege Beringen mit-

zuteilen. Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden 

von der Mitgliederliste gestrichen. 
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5. Alljährlich findet eine Generalversammlung statt. Diese wird vom Vorstand einberufen 

und geleitet. Die Einladung erfolgt spätestens 14 Tage vorher unter Bekanntgabe der 

Traktanden. 

 
Allen Mitgliedern, welche ihre Mail-Adresse der Männerriege bekannt gegeben haben, 
wird die Einladung mit allen Beilagen per Mail zugestellt. Beim Präsidenten können sie 
eine Zustellung per Post verlangen. Die übrigen Mitglieder erhalten die Einladung per 
Post. 
 
Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben: 

• Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung 

• Abnahme der Jahresberichte des Präsidenten, des Oberturners und des Spiel-
leiters Faustball 

• Kenntnisnahme des Revisionsbericht und Abnahme der Jahresrechnung 

• Wahl der Vorstandsmitglieder und der zwei Revisoren 

• Abnahme des Jahresprogrammes 

• Festsetzung der Jahresbeiträge 

• Genehmigung des Reglements der Männerriege Beringen und dessen Anpas-
sungen 

• Behandlung von Anträgen, welche mindestens 20 Tage vor der Versammlung 
eingereicht worden sind 

 
Bei Wahlen, Anträgen und Sachgeschäften wird mit dem relativen Mehr entschieden. 
 
Ausserordentliche Vereinsversammlungen werden einberufen, wenn der Vorstand 
dies für notwendig erachtet oder wenn 10 Aktivmitglieder dies mit einem schriftlichen 
Antrag verlangen. 
 
 

6. Der Vorstand besteht aus: 

a. Präsident 

b. Oberturner 

c. Spielleiter Faustball 

d. Aktuar 

e. Kassier 

f. Festwirt 

g. Beisitzer 

 

Der Präsident besorgt die laufenden Geschäfte, leitet die Versammlungen und reprä-

sentiert die Männerriege Beringen gegen aussen. Er erstattet der Generalversamm-

lung jährlich Bericht über die Tätigkeiten der Männerriege Beringen. 

 

Der Oberturner organisiert und leitet den Turnbetrieb. Er erstattet der Generalver-

sammlung jährlich Bericht über die turnerischen Aktivitäten der Männerriege Beringen. 
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Der Spielleiter Faustball organisiert und leitet den Faustball-Spielbetrieb. Er erstattet 

der Generalversammlung jährlich Bericht über die Faustball-Aktivitäten der Männer-

riege Beringen. 

 

Der Aktuar erstellt die Protokolle an den Versammlungen und Sitzungen. Er führt das 

Mitgliederverzeichnis der Männerriege Beringen. Er unterstützt die übrigen Vorstands-

mitglieder in administrativen Belangen. 

 

Der Kassier führt die Buchhaltung der Männerriege Beringen, erstellt den Jahresab-

schluss und lässt diesen durch die beiden Revisoren prüfen. 

 

Der Festwirt organisiert und führt bei den Anlässen der Männerriege Beringen die Fest-

wirtschaft. 

 

Der Beisitzer unterstützt den Vorstand (beispielsweise ein Mitglied, welches einmal 

eine andere Aufgabe übernimmt, ein weiterer Leiter oder der Wanderleiter). 

 

Die Mitglieder des Vorstandes zahlen keinen Jahresbeitrag. 

 

 

7. In der Regel findet wöchentlich eine Turnstunde statt. Versammlungen werden abge-

halten, so oft es der Vorstand als nötig erachtet. 

 

 

8. Reduziert sich die Mitgliedzahl der Riege unter 6, so ist sie aufzulösen. Das Vermögen 

und das Inventar übernimmt der Turnverein in Verwaltung bis zur Neugründung einer 

Männerriege. 

 

 

Beringen, den 7. Januar 2023 

 

Der Präsident: Hansruedi Schuler 

Der Aktuar:  Emanuel Schlegel 

 

 

Dieses Reglement wurde durch den Vorstand des Turnvereins Beringen am 2. Dezember 

2023 genehmigt. 

 

Im Namen des Turnvereins Beringen: 

 

Der Präsident: Daniel Zinser 

Die Aktuarin:  Franca Zinser 

 


